


AAUUSSSSEENNBBEERREEIICCHHSSSSAATTZZUUNNGG OOBBEERRRREEIITT 
BBEEGGRRÜÜNNDDUUNNGG 

 

SATZUNGSFASSUNG VOM: 23.07.2020 

VORHABENSTRÄGER: Stadt Vilshofen 
Stadtplatz 27 
94474 Vilshofen an der Donau

 Vilshofen a.d. Donau, den  

Florian Gams 
1.Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Begründung Außenbereichssatzung Oberreit  

Ausfertigung vom 23.07.2020 Seite 22 von 44

1. Ziel und Anlass 
Der Stadtrat Vilshofen hat die Aufstellung einer Außenbereichssatzung nach § 35 Abs. 6 BauGB in 
seiner Sitzung am 23.01.2020 beschlossen. 

Folgende Flurstücke bzw. Teilflächen dieser Flurstücke werden in den Geltungsbereich der Außen-
bereichssatzung einbezogen: 

Gemarkung: Alkofen  
Flur-Nrn.:  1180/3, 1180/6, 1180/7, 1180/8 sowie 1183/10, 1183/14, 1183/16, 1183/19 und 

1183/20 

Innerhalb des Geltungsbereiches richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von Wohnzwecken 
dienenden Vorhaben oder kleinen Handwerks- und Gewerbebetrieben dienenden Vorhaben nach § 
35 Abs. 6 BauGB in Verbindung mit § 35 Abs. 2 BauGB.  

Der Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von Wohnzwecken oder kleinen Handwerks- und 
Gewerbebetrieben dienenden Vorhaben kann nicht entgegengehalten werden, dass sie 

 einer Darstellung des Flächennutzungsplans für Flächen für die Landwirtschaft oder Wald 
widersprechen oder 

 die Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lassen. 

Von der Satzung bleibt die Anwendung des § 35 Abs. 4 BauGB unberührt. 

Ziel der Außenbereichssatzung ist die Schaffung von planungsrechtlichen Voraussetzungen inner-
halb des Geltungsbereiches zur Errichtung neuer Wohnbebauung mit Nebengebäuden und Garagen. 
Die Satzung ist mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar.  

2. Flächennutzungsplan 
Der rechtskräftige Flächennutzungsplan der Stadt Vilshofen stellt den bebaubaren Bereich der Au-
ßenbereichssatzung Oberreit zum Teil als landwirtschaftliche Nutzfläche mit Einzelbäumen dar. 

Abbildung 1: Ausschnitt FNP Bereich Oberreit, rot umrandet = Bereich der Außenbereichssatzung 
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3. Erschließung, Ver- und Entsorgung 
Der Satzungsbereich wird von einer Gemeindeverbindungsstraße erschlossen.  

Anfallendes Niederschlagswasser von Dächern und Zufahrten ist breitflächig im Bereich der zu-
künftigen Baugrundstücke zu versickern. Beeinträchtigungen Dritter durch die Niederschlagswas-
serbeseitigung müssen ausgeschlossen sein. Auch darf sich hieraus keine Verschlechterung an-
grenzender Gewässer ergeben. Dies ist im Baugenehmigungsverfahren aufzuzeigen. Bei Versicke-
rungen in Hanglagen ist darauf zu achten, dass Unterlieger nicht durch Vernässungen beeinträch-
tigt werden. Wild abfließendes Wasser soll grundsätzlich gegenüber den bestehenden Verhältnis-
sen nicht nachteilig verändert werden.  

Die Wasserversorgung ist durch Anschluss an die zentrale Wasserversorgung der Stadtwerke  
Vilshofen GmbH gewährleistet.  

Häusliches Schmutzwasser muss einer Kleinkläranlage zugeführt werden.   

4. Bodendenkmäler 
Im Denkmalviewer Bayern sind keine Hinweise im näheren Umgriff auf Bodendenkmäler vorhanden.  

5. Wild abfließendes Niederschlagswasser, Starkregen und Sturzfluten  
Wild abfließendes Wasser soll grundsätzlich gegenüber den bestehenden Verhältnissen nicht nach-
teilig verändert werden. Als Starkregen bezeichnet man laut den Warnkriterien des Deutschen Wet-
terdienstes Niederschläge von mehr als 25 Millimeter pro Stunde oder mehr als 35 Millimeter in 
sechs Stunden. Starkregen entsteht häufig beim Abregnen massiver Gewitterwolken. Sturzfluten 
entstehen meist infolge von solchen Starkregenereignissen, wenn das Wasser nicht schnell genug 
im Erdreich versickern oder über ein Kanalsystem abgeführt werden kann. Es bilden sich schlagartig 
oberirdische Wasserstraßen bis hin zu ganzen Seen.  

Sturzfluten können überall auftreten, unabhängig davon, ob Bäche oder andere fließende Gewässer 
in der Nähe sind. Bereits leichtere Hanglagen begünstigen, dass herabstürzende Wassermassen auf 
Gebäude zuströmen.  

Ebenso kann es bei ebenen Straßen zu einem Rückstau im Kanalsystem kommen, was zu Über-
schwemmungen führt. Die Entwässerungskanäle sind meist nicht auf Sturzfluten ausgelegt. Daher 
können die Regenmassen nur zum Teil über das Kanalsystem abgeführt werden und der andere, oft 
erhebliche Teil der Regenmassen bahnt sich oberirdisch in meist unkontrollierter Weise seinen Weg 
über Straßen und Grundstücke. Dies führt zu Schäden an und in Bauwerken, sofern keine ausrei-
chenden Schutzvorkehrungen bestehen.  

6. Altlasten und Schadensfälle 
Über Altlasten und Schadenfälle im Bereich der o.g. Satzung liegen keine Erkenntnisse vor.

Hinsichtlich etwaiger vorhandener Altlasten und deren weitergehende Kennzeichnungspflicht 
gemäß Baugesetzbuch sowie der boden- und altlastenbezogenen Pflichten ist durch die zu-
künftigen Bauherren ein gebührenpflichtiger Abgleich mit dem aktuellen Altlastenkataster des 
Landkreises Passau durchzuführen. 
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Es wird empfohlen, bei evtl. erforderlichen Aushubarbeiten das anstehende Erdreich generell 
von einer fachkundigen Person organoleptisch beurteilen zu lassen. Bei offensichtlichen Stö-
rungen oder anderen Verdachtsmomenten (Geruch, Optik, etc.) ist das Landratsamt bzw. das 
WWA Deggendorf zu informieren.

7. Eingriffsregelung 
Die Abhandlung der Eingriffsregelung ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens durchzufüh-
ren und geeignete Maßnahmen zur Kompensation festzulegen.  


